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Handwerkskammer Kassel 
Berufsbildung  
Scheidemannplatz 2 
34117 Kassel 
 
 
 
 
Antrag auf Zuerkennung der fachlichen Eignung zur A usbildung von Auszubildenden  
gem. § 22 b Abs. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Han dwerks bzw. § 30 Abs. 6  
Berufsbildungsgesetz 
 
Der Antrag auf Zuerkennung der fachlichen Eignung bezieht sich auf 

  fachliche Fertigkeiten und Kenntnisse 
  berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse 

 
 
 
Hiermit beantrage ich die Zuerkennung der Ausbildun gsberechtigung im Ausbildungsberuf: 
 

      
 

 1. Familienname:       Vorname:       

 2. Geb.-Datum:       Geb.-Ort:       Kreis:       

 3. Straße:       Wohnort:       Kreis:       

 4. Betriebsanschrift:       Telefon:       

 5. Ausbildungszeit vom:       bis:       Beruf:       

 6. Abschluss/Gesellenprüfung bestanden am:       Beruf:       

 7. Meisterprüfung bestanden am:       im Handwerk:       

 abgelegt  in:       

 8. Andere Prüfungen (z.B. Ing.-Examen, Ausbilder-Eignungsprüfung, Techniker-Prüfung usw.):       

      

      

 9. In die Handwerksrolle eingetragen seit:       

10. Falls nicht selbständig, Name und Anschrift des jetzigen Arbeitgebers:       

      

11. Berufliche Tätigkeit nach Ablegung der Gesellen/Abschlussprüfung:       

Firma       Tätigkeit als:       

von:       bis:       

Firma       Tätigkeit als:       

von:       bis:        



10/2005 

 

12. Eingehende Begründung des Antrages:       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

13. Es wurde bereits eine Ausbildungsberechtigung im Ausbildungsberuf:        

im Jahre:       beantragt.       
 

Genehmigung/Ablehnung erfolgte am:       von       

 
 
Die obigen Angaben werden durch die beigefügten Unterlagen belegt (Polizeiliches Führungszeugnis , Gesellenbrief, 
andere Prüfungszeugnisse in beglaubigter Fotokopie). 
 
Ich versichere, dass vorstehende Angaben der Wahrheit entsprechen und ich mich bisher noch nicht erfolglos der 
Meisterprüfung unterzogen habe. 
 
Bei Anträgen auf Zuerkennung der fachlichen  Eignung kann die Handwerkskammer eine Stellungnahme der fachlich 
zuständigen Innung oder Berufsvereinigung einholen, wenn der Antragsteller ausdrücklich zustimmt. 
 
Stimmen Sie der Einholung einer Stellungnahme zu?    ja    nein 
 
 
        
Ort, Datum  (Unterschrift des Antragstellers) 

 
 
 
Anlagen 
 


